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Betri~~t. Stellungnahme zum Entvur~ eines BuDde.gesetze., 

.it dem das Hausbesorgerge.etz, da. Arbeit.­
losenversicherung.gesetz und das Arbeitsyer~a.sung.­
gesetz geändert werden. 
Zl. 30.561/50-V/2/1984 

Der Xatholi.che Faailienverband Österreich. daakt ~r die 
Einladung zur Stellungnahme und ni .. t ia ~olgendenzu jene. 
Teil de. Ge.etze. Stellung, der die Einführung de. Xarenz­
urlaube. für Bausbesorgerinnen yorsieht. 

In jenen Ab.chnitten, zu denen der Xatholi.che r .. ilien­
verband keine Stellungnaa.e abgibt, .ehen wir ke~en Grund, 
au. ~ .. ilienpoliti.cher Sicht Stellunc zu nehaen. bitten 
jedoch, dies nicht als Zu.ti .. ung au~zu~a •• en. 

Artikel 1. 

Es er.cheint uD. grundsätzlich richtig. da. der Bau.besorgerin 
der Anspruch au~ das Xarenzurlaubsgeld ge.ichert werden soll. 

Diese Gesetzesnovelle ni .. t der Katholische r .. ilienverbaad 
jedoch erneut zum Anlaß, zu ~ordern, daS nioht (.ehr) erverb.­
tKtice MUtter zumindest jenen Teil de. Xarenzurlaubsgelde. 
erhalten, der aus de. F .. ilienla.tenausgleioh.~ond. ko .. t. 
Es .ollten die Xinder und die MUtter nioht ungleich behandelt 
werden. 
Bezüglioh Er.atz bzw. Beibehalt der DienstwobDuag wurde der 
Xatholische Faailienverband Österreiohs darau~ hingewie.en, 
daS die.e Regelung zu einer Mehrbelastung der Mieter e~e. 
Bau ••• fUhren könnte. Der Xatholi.ohe raailienverband Ö.ter­
reiohs veraag nicht zu beurteilen, wie weit die.e BefUrchtung 
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gerechtfertigt ist, bittet jedoch, die Regelung so zu treffen, 
daß eine Mehrbelastung für die Mieter bzw. Miteigentümer 
bzw. Genossenschafter im Falle von Wohnungseigentum bzw. 
Genossenschaftswohnungen ausgeschlossen ist. 

Es erscheint uns jedoch grundsätzlich richtig, daß der Haus­
besorgerin der Anspruch auf Beibehaltung der Dienstwohnung 
gewahrt wird. Es soll in der für eine Frau und die Familie 
manchmal auch psychisch belastenden Situation nicht auch die 
Sorge um den Wohnraum hinzukommen. Andererseits wurde der 
Familienverband auch darauf aufmerksam gemacht, daß der 
Hausbesorgerin als einziger Berufsgruppe durch die gesetzliche 
Reglementierung neben einer Barentlohnung auch eine Natural­
entlohnung in der Form einer Dienstwohnung zur Verfügung steht. 
Dies bedeutet, daß die Hausbesorgerin nach diesem Gesetzes­
Entwurf im Falle des Karenzurlaubes nicht nur das berechtigte, 
allen anderen Dienstnehmern auch zustehende, Karenzurlaubsgeld 
erhält, sondern noch darüber hinaus kostenlos eine Wohnung 
benützt. Der Katholische Familienverband Österreichs regt 
daher an zu prüfen, ob bei einer längeren Dienstverhinderung 
- auch im Interesse der davon betroffenen Mieter - von der 
Hausbesorgerin ein adäquater Ersatz für die Dienstwohnung 
verlangt werden könnte. 

Gleichzeitig wird mitgeteilt, daß dem Präsidium des Natio­
nalrates 23 Abzüge dieser Äußerung zugeleitet werden. 

Für den 

Kath. Familienverband Österreichs 

1., ~w,,~~ ~iCh ~otsmy , 
GeneralselV.retär : 

Dr. Franz Stadler 
Präsident 
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